














1. Nachtrag zur Verordnung zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Holle 

-Gefahrenabwehrverordnung- 

vom 18.06.2009 

 

 
Auf Grund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) vom 19. Januar 2005 (Nds. GVBl. 2005, S. 9) 

in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des 

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 

2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der 

Gemeinde Holle in seiner Sitzung am 21.06.2018 folgenden 1. Nachtrag erlassen: 

 
1. § 6 wird wie folgt ergänzt: 

 

 (8) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese 

 zuvor von  einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip 

 kennzeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate alte Katzen.  

 Als Katzenhalter/innen im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen 

 regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. Für die Zucht von Rassekatzen können auf 

 Antrag Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern eine 

 Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft dargelegt wird. 

 

2.  Der Nachtrag tritt zum 01.07.2018 in Kraft. 

 

Holle, den 21.06.2018  

Der Bürgermeister 

 

Klaus Huchthausen  


